
 

Beschluss der 14. Landessynode 

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

vom 25. April 2024 

zum Gebäudestrategieprozess 

 

Unser Glaube kommt aus dem Stall, aus dem Zelt, aus dem Untergrund. Dieser Glaube geht 

nicht unter, wenn er sich von Gebäuden trennt; er wird dadurch vielleicht sogar beweglicher, 

zugänglicher, sichtbarer. Aber er verliert dabei zugleich Beheimatung, er verliert Orte, an 

denen Menschen geistlich zuhause waren, Anker der Sehnsucht, die sich mit dem Gebäude 

und seiner Bestimmung verbinden, die als Segensräume und Hoffnungsräume erlebt 

wurden.  

Zitat aus dem Bericht der Bischöfin 2022 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck fasst zur Weiterarbeit 

im Teilprozess Gebäudestrategie 2026+ folgende Beschlüsse:  

 

1. Alle Kirchenkreise erstellen bis spätestens zum 01.01.2026 einen Gebäudeplan für alle 

Gebäude im Kirchenkreis. 

 

2. Alle Kirchenkreise bedienen sich zur Vorbereitung der Gebäudepläne einer hierfür zur 

Verfügung gestellten einheitlichen Matrix. 

 

3. Bei der Aufstellung des Gebäudeplanes sind alle Gebäude eines Kirchenkreises in den 

Blick zu nehmen. 

Bei der Betrachtung der Pfarrhäuser sind insbesondere die Entwicklung der Kirchenkreise 

und der Pfarrstellen im Kirchenkreis mit zu berücksichtigen. 

 

4. Angesichts der Finanzentwicklung geht die Landessynode derzeit davon aus, dass 30 % 

der Gebäude aufzugeben sind und gleichzeitig zukünftig nur noch 30 % der kirchlichen 

Gebäude antragsberechtigt für kirchliche Bau- und Unterhaltungsmittel sind.  

Die Landessynode sieht die Zielgröße der 30 % auch für Pfarrhäuser vor.  

Stichtag der Berechnung ist der Gebäudebestand am 01.01.2020. 

Daher ist für alle Gebäude über alternative Nutzungs- und Finanzierungskonzepte nach-

zudenken. 

 

5. Die Ergebnisse des Gebäudeprozesses werden mit einem Ampelsystem durch die 

Kreissynode im Gebäudeplan dargestellt. 

Rot:  Keine Zuweisung. Empfehlung zur Aufgabe 

Gelb: Keine Zuweisung. Umnutzung oder alternative Finanzierung 

Grün:  Antragsberechtigung auf Mittelzuweisung 

 

6. Die Landessynode empfiehlt den Kirchenkreisen, den Gebäudeprozess unter Nutzung 

der Chancen der Kooperationsräume durchzuführen. Keine Gemeinde kann sich dem 

Prozess entziehen.    

 

7. Die Gebäudepläne orientieren sich an den Klimaschutzzielen der Landeskirche mit dem 

Gesamtziel der Klimaneutralität bis 2045. Kirchliche Mittel für die energetische Ertüchti-

gung von Gebäuden sollen nur für Gebäude, die antragsberechtigt sind (Kategorie grün), 

bereitgestellt werden.  



 

Präses der Landessynode 

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

 

 

Dr. Michael Schneider 

8. Der Rat der Landeskirche wird beauftragt mit dem Land Hessen und dem Freistaat 

Thüringen in Gespräche über die denkmalschutzrechtlichen Grundsätze für kirchliche 

Gebäude einzutreten. 

 

 

 


